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Änderungen im Bereich Kassensystem 2017 

 

Wegen der Diskussion um ein neues Kassensystem ab dem 01.01.2017  möchten wir Sie 

über aktuelle Entwicklungen bezüglich den Anforderungen an ein ordnungsmäßiges Kassen-

system informieren. 

 

Zum 31.12.2016 wird die 1. Kassenrichtlinie vom 09.01.1996 ihre Gültigkeit verlieren, sodass 

nur noch die 2. Kassenrichtlinie vom 26.10.2016 Gültigkeit besitzt. Nach der 2. Kassenrichtli-

nie müssen alle Registrierkassen die Möglichkeit von Einzelaufzeichnungen und Datenexport 

besitzen. Dies gilt jedoch nur dann, wenn Sie bisher eine Registrierkasse benutzt haben. 

Demnach muss eine derartige Kasse jeden Umsatz einzeln erfassen und die Umsätze müs-

sen derart gespeichert werden, dass sie jederzeit auf ein externes Speichermedium expor-

tiert werden können. 

 

Allerdings verpflichtet eine Richtlinie Sie nicht zum Kauf einer neuen Kasse. Nach der 

momentanen Gesetzeslage ergeben sich mithin zum 01.01.2017 vorerst keine Änderungen. 

Eine entsprechende Gesetzesvorlage, die zum Kauf einer neuen Kasse verpflichtet, liegt 

zwar vor, jedoch konnten sich die Regierungsparteien für die Umsetzung bisher nicht ent-

scheiden. Wir rechnen mit einer Entscheidung zur Umsetzung nicht vor der Bundestagswahl 

2017. Sollte das Gesetz kurzfristig verabschiedet werden, so müssen alle Registrierkassen 

die Möglichkeit von Einzelaufzeichnungen und Datenexport besitzen. Wir werden Sie dann 

informieren. 

 

Sollten Sie ein neues Kassensystem anschaffen, so sind Sie trotz allem verpflichtet die alte 

Kasse aufgrund der Dokumentationspflicht zehn Jahre aufzubewahren. 

 

Wir empfehlen Ihnen trotzdem wegen der zu erwartenden gesetzlichen Verpflichtung schon 

in naher Zukunft ein neues Kassensystem anzuschaffen oder Ihr aktuelles System aufzurüs-

ten, sollten Sie von der Regelung betroffen sein. 
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gültig bis 31.12.2016

bisherige Rechtslage    
(1. Kassenrichtlinie 1996)

Offene 
Ladenkasse

Geldlade 
Schuhkarton

Mechanische oder 
elektronische 

Rechensysteme 
ohne Speicher

EDV-
Registrierkassen

mit Einzelauf-
zeichnungen und 

Datenexport

ohne Einzelauf-
zeichnungen und 

Datenexport

PC-(Kassen-) 
Systeme

gültig bis 31.12.2016 (noch 

keine Pflicht zum 

Umstellen)

geänderte Rechtslage 
(2. Kassenrichtlinie 

2010)

Offene 
Ladenkasse

Geldlade 
Schuhkarton

Mechanische oder 
elektronische 

Rechensysteme 
ohne Speicher

EDV-
Registrierkassen

mit Einzelauf-
zeichnungen und 

Datenexport

ohne Einzelauf-
zeichnungen und 

Datenexport

PC-(Kassen-) 
Systeme

Rot = nicht mehr 
erlaubte 

Kassensysteme


